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Bereich Haustechnik (gültig ab 1. Juli 2019)

Pestalozzi Haustechnik-Garantie

Pestalozzi Haustechnik sichert die auf der Beschreibung des Produktes angegebenen 
Spezifikationen, inkl. allfälliger Angaben der erfüllten Norm im Sinne von Art. 197 OR, zu. 
Pestalozzi Haustechnik behält sich technische Änderungen vor, sofern sie diese Gewähr-
leistung nicht tangieren bzw. die zugesicherten Eigenschaften erfüllen.

1.  Die Haftung erstreckt sich ausschliesslich auf 
 Ansprüche aus Schäden und Mängeln der von 
 Pestalozzi Haustechnik gelieferten Produkte.

2.  Die Gewährleistung wegen Mängel der gelieferten 
Produkte verjährt mit Ablauf von 2 Jahren nach de-
ren Ablieferung an den Verkäufer, selbst wenn dieser 
die Mängel erst später entdeckt.

3.  Die Frist beträgt 5 Jahre, soweit Mängel einer  Sache, 
die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk 
integriert worden ist, die Mangel haftigkeit des Wer-
kes verursacht haben.

4.  Eurotubi Press-System

 4.1   Für Eurotubi Press-System C-Stahl «M-Profil» in 
Verbindung mit Mapress Press-System Heizung, 
beziehungsweise das Eurotubi Press-System 
Inox «M-Profil» in Verbindung mit Mapress Press-
System Sanitär, übernimmt Pestalozzi Haus-
technik die obenstehenden Garantien, sofern 
die Eurotubi Produkte von Pestalozzi Haustech-
nik geliefert und den Installationsvorschriften 
entsprechend fachgerecht verarbeitet und 
eingesetzt wurden.

 4.2  Für Eurotubi Press-System C-Stahl «V-Profil»  
in Verbindung mit Optipress Therm Press- 
System, beziehungsweise das Eurotubi Press-
System Inox «V-Profil» in Verbindung mit 
 Optipress Aquaplus Edelstahl 1.4401/1.4404 
Press-System, übernimmt Pestalozzi Haustech-
nik die obenstehenden Garantien, sofern die 
Eurotubi Produkte von Pestalozzi Haustechnik 
geliefert und den Installationsvorschriften ent-

sprechend fachgerecht verarbeitet und einge-
setzt wurden.

5.  Voraussetzung für die Gewährung der  
Haftpflicht ist; 

 —  dass der Schaden eindeutig und nachweisbar 
auf einen Planungs-, Material- oder Systemfeh-
ler des Lieferanten zurückzuführen ist.

 —  dass die einschlägigen SIA-Normen eingehalten 
wurden.

6.  Gedeckt sind Personen- und Sachschäden als Folge 
des schadhaften Materials. Von der Haftung aus-
geschlossen sind reine Vermögensschäden, wie z.B. 
Nutzungsausfall, Umsatzeinbussen, entgangener 
Gewinn, Minderwert etc. Ausgeschlossen sind im 
Weiteren Schäden aus:

 —  Montagefehler
 —  Abweichungen von der Montageanleitung
 —  Abnützung
 —  Alterungsprozesse

7.  Im Schadenfall belegt der Kunde, dass er bauherren-
seitig im Rahmen seiner Gewährleistungspflicht in 
Anspruch genommen wird, bezeichnet die verwen-
deten Materialien (Typ und Produktnummer) und 
weist nach, dass die Verarbeitung unter Beachtung 
der gültigen Regeln der Baukunst und nach den zum 
Zeitpunkt der Ausführung gültigen System- und 
Produktrichtlinien erfolgt ist.

8.  Für NIBE Wärmepumpen und Zubehör gelten die all-
gemeinen Lieferbedingungen und Garantieleistungen 
der ait Schweiz AG c/o NIBE Wärmetechnik AG in 
Altishofen.


